
 
Was ist die neue Umweltprämie? 

Für den Autokauf 2009 gilt: Wer sich einen umweltfreundlichen Neuwagen oder Jahreswagen zulegt und 
sein altes KFZ verschrotten lässt, erhält eine Umweltprämie von 2.500 Euro. Dies gilt vom 14. Januar bis 
zum 31. Dezember 2009. 

Eigenschaften des Altfahrzeugs 

Das zu verschrottende Auto muss mindestens 9 Jahre alt sein. Seine Erstzulassung darf nicht nach 
dem 14.Januar 2000 erfolgt sein. Der Neuwagen muss die Abgasgrenzwerte der Euro 4 Norm 
einhalten. Das neue Auto muss entweder ein Neuwagen oder ein Jahreswagen sein. Unter einem 
Jahreswagen wird hier ein Auto verstanden, das höchstens ein Jahr auf einen in Deutschland ansässigen 
Hersteller, Händler, eine Autovermietungs- oder Leasing-Gesellschaft zugelassen war.  

Wer kann von der Verschrottungsprämie profitieren? 

Um die Umweltprämie in Anspruch zu nehmen, muss man sein altes Auto über einen Zeitraum von 
mindestens einem Jahr in Deutschland zugelassen haben. Die Anmeldung des Autos muss auf den 
Namen desjenigen erfolgt sein, der die Verschrottungsprämie in Anspruch nimmt. Die Umweltprämie 
können nur Privatpersonen beanspruchen. 

Umweltprämie - Dokumente und Antragsverfahren 

Dokumente, die für die Beantragung der Umweltprämie notwendig sind: 

• Verschrottungsnachweis eines anerkannten Demontagebetriebs als Original  
• Nachweis der beiden Zulassungen auf den Antragsteller 
• Bearbeitung erfolgt durch Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
• Fragen:  Bürger-Hotline unter 030/346465470 (1.500 Anrufer pro Stunde!) 

Erwerber eines Neufahrzeugs (Neu- oder Jahreswagen) sind berechtigt, die Umweltprämie zu 
beantragen. Es ist allerdings auch möglich, beim Autokauf den Händler damit zu beauftragen. 

Für die Umweltprämie beim Autokauf 2009 ist eine Obergrenze von 1,5 Milliarden Euro vorgesehen. 
Auch die Verwaltungskosten müssen von dieser Summe getragen werden. Die Anträge werden der Reihe 
nach bearbeitet, bis die 1,5 Milliarden Euro verbraucht sind. 

Neues Verfahren bei der Bearbeitung der Umweltprämie                                                                                                    

Ab dem 30.März 2009 wird die Reservierung der Prämie für Antragssteller möglich. Hierzu ist lediglich die 
Vorlage des Leasingvertrags notwendig. Eine weitere Neuerung wird die Bearbeitung von Online-
Anträgen sein. Zu beachten ist, dass ab diesem Zeitpunkt keine Anträge in anderer Form mehr bearbeitet 
werden.   
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